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Rechtsanwalt
Peter Metzger

von Friedrich Graf von
Westphalen & Partner

Quelle: FGvW

Baurecht. Ein „Projektentwicklungsvertrag“
hat keinen gesetzlich festgelegten oder
verkehrsüblichen Inhalt. Wenn
Projektentwicklungsleistungen verwertet
werden, bedeutet das nicht unbedingt, dass
konkludent ein Auftrag erteilt wurde.

OLG Brandenburg, Urteil vom 12. Mai 2021,
Az. 4 U 100/20

Hohe Hürden für stillschweigenden
Projektentwicklungsvertrag
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DER FALL

Die Klägerin war im Bereich der Projekt-
entwicklung von Immobilien tätig. Sie
nutzte dieselben Büroräume wie eine als
GbR organisierte Grundstücksgesellschaft
und es bestanden Freundschaften mit
einigen Gesellschaftern. Die GbR veräu-
ßerte eines ihrer Grundstücke. Die Kläge-
rin war an der Vorbereitung des Verkaufs
beteiligt und forderte von der Verkäuferin
u.a. für die „Vertriebsaufbereitung, Erstel-
lung der Preisübersichten und Betreuung
bei den Verkaufsverhandlungen“ ein

Honorar von 2% des Kaufpreises. Die Ver-
käuferin verweigerte die Zahlung. Ein Auf-
trag sei der Klägerin nicht erteilt worden.
Sie sei nicht Projektentwicklerin gewesen,
sondern habe das Projekt als Maklerin
begleiten wollen. Ihre Tätigkeiten seien
aber unbedeutend für das Projekt und
einige ihrer Ergebnisse falsch gewesen.
Die Klägerin meinte, durch die Nutzung
ihrer Arbeitsergebnisse sei der Projekt-
entwicklungsvertrag zumindest konklu-
dent zustande gekommen.
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DIE FOLGEN

Die Klägerin scheiterte vor den Gerichten.
Das Oberlandesgericht Brandenburg wies
darauf hin, dass die Klägerin keinen
unmittelbaren, sondern einen konkluden-
ten Vertragsabschluss behauptete. Ein
„Projektentwicklungsvertrag“ hat aber
weder einen gesetzlich festgelegten noch
einen verkehrsüblichen Inhalt, so das
Gericht. Deshalb müssen die gesamten
Umstände geprüft werden. Die Klägerin
hätte deshalb imEinzelnen darlegenmüs-
sen, welche der Tätigkeiten, die sie entfal-
tet hat, welchen Leistungen zuzuordnen

gewesen waren, die sie der Verkäuferin
schuldete. Allein aus der Art oder dem
Umfang der Tätigkeiten lässt sich nicht
darauf schließen, dass ein umfassender
Projektentwicklungsvertrag abgeschlos-
sen worden ist. Viele der Tätigkeiten der
Klägerin lassen sich aber auch anders
erklären, beispielsweise als Akquisehand-
lungen oder aus den bestehenden
Freundschaften heraus. Damit bleiben zu
viele Zweifel daran, dass der von der Klä-
gerin behauptete Vertrag geschlossen
wurde.
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WAS IST ZU TUN?

Das Projektentwicklungsgeschäft ist häu-
fig informell, und nicht selten werden
dabei umfangreiche Leistungen in still-
schweigendem Einvernehmen erbracht.
Das Urteil zeigt deutlich, wie wichtig es
auch in diesem Geschäftsbereich ist, klar
und eindeutig miteinander zu ver-
einbaren, welche Leistungen ein Projekt-
entwickler schuldet und welche Vergü-

tung er dafür erhalten soll. Projekt-
entwickler erbringen wichtige – und nicht
selten wertsteigernde – Leistungen für die
Verwertung einer Immobilie. Mit einem
Vertrag können sie sicherstellen, dass sie
sich auch nicht um die Vergütung
für ihre aufwändige Arbeit sorgen
müssen. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwältin
Nicola Lotz

von der Kanzlei Lotz
Quelle: Nicola Lotz

WEG-Recht. Auch wenn in einer
Mehrhausanlage Untergemeinschaften
selbst über die Lasten und Kosten
entscheiden, muss für die WEG eine
einheitliche Jahresabrechnung erstellt und
beschlossen werden.

BGH, Urteil vom 16. Juli 2021,
Az. V ZR 163/20

Die Jahresabrechnung ist eine
Sache der Gesamtgemeinschaft
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DER FALL

Die Parteien bilden eineWohnungseigen-
tümergemeinschaft mit mehreren Unter-
gemeinschaften. Die Gemeinschaftsord-
nung regelt dazu u.a., dass jede Unterge-
meinschaft sämtliche ihrem Haus zuzu-
ordnenden Kosten und Lasten trägt, als
wäre sie eine eigeneWEG. Es seien geson-
derte Rücklagen zu bilden sowie die
Gebäude gesondert abzurechnen. Eine
Gesamtgemeinschaft sollte für Angele-
genheiten zuständig sein, die das Gesamt-
grundstück betreffen und die alle Eigentü-

mer gemeinschaftlich angehen. In einer
Eigentümerversammlung der Gesamtge-
meinschaft wurde ein Beschluss über die
Genehmigung der Jahresabrechnung für
das Jahr 2016 gefasst, die unter „Instand-
haltungsrücklage“ Entnahmen für Archi-
tekten- und Planungskosten für Haus 11
enthielt. Der Kläger ficht den Beschluss an
und stützt seine Klage auf die fehlende
Beschlusskompetenz der Gesamtgemein-
schaft über die Position „Instandhaltungs-
rücklage Haus 11“. Ohne Erfolg!
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DIE FOLGEN

Auch wenn bei Mehrhausanlagen Unter-
gemeinschaften mit weitgehender recht-
licher Selbstständigkeit gebildet wurden,
ist die Gesamtgemeinschaft für die Jahres-
abrechnung zuständig und hat die
Beschlusskompetenz. Nur die Gesamtge-
meinschaft ist rechtsfähig, nicht aber ein-
zelne Untergemeinschaften. Es ist zu
unterscheiden zwischen den Gesamt-
handkonten bei der Bank und den Buch-
haltungskonten der Gemeinschaft. Inha-
ber der Bankkonten ist immer dieGesamt-
gemeinschaft, selbst wenn die Unterge-
meinschaften eigene Konten haben. Da
der Verwalter über die Bankkonten im

Namen der Gemeinschaft verfügt, muss er
eine Gesamtabrechnung für die Gesamt-
gemeinschaft erstellen, über die diese mit
Stimmenmehrheit beschließt. DemWEG-
Recht ist ein Nebeneinander von Teiljah-
resabrechnungen fremd, da Mehrhaus-
anlagen gesetzlich nicht geregelt sind. So
wird sichergestellt, dass gegenüber dem
einzelnen Eigentümer gemeinschaftliche
Kosten, etwa für Verwaltung und Konto-
führung, abgerechnet werden und
Abrechnungsmängel in einem einheitli-
chen Verfahren geklärt werden können.
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WAS IST ZU TUN?

Es ist sinnvoll, dass das Rechnungswesen
insgesamt eine Angelegenheit der
Gesamtgemeinschaft ist. Eine Befugnis
zur eigenständigen Beschlussfassung
über Teile der einheitlichen Jahresabrech-
nung kann einer Untergemeinschaft nur
durch eine ausdrückliche, eindeutige

Regelung in der Gemeinschaftsordnung
eingeräumt werden. Diese ist allerdings
beschränkt auf die Verteilung der aus-
schließlich die jeweilige Untergemein-
schaft betreffenden Kosten in den Einzel-
abrechnungen. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwältin
Sabine Sievers

von O&P
Oberthür & Partner

Quelle: O&P

Öffentliches Recht. In einem Gebiet mit
angespanntem Wohnungsmarkt kann eine
Befreiung von der Art der baulichen
Nutzung auf Grundlage des § 31 Abs. 3
BauGB rechtmäßig erteilt werden.

Hamburgisches OVG, Beschluss vom 16. August 2021,
Az. 2 BS 182/21

Für Wohnraum ist die Befreiung
von der Nutzung „Läden“ erlaubbtt
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DER FALL

Die Antragsteller wenden sich gegen eine
Baugenehmigung für die Errichtung eines
Mehrfamilienhauses auf dem Nachbar-
grundstück. Das Vorhabengrundstück
liegt im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplans und ist dort als „Sondergebiet
Läden, eingeschossige, geschlossene Bau-
weise“ ausgewiesen mit einer Baugren-
zenfestsetzung und maximaler Traufhöhe

von 4,50 m. Die Bauaufsichtsbehörde hat
der Bauherrin eine planungsrechtliche
Befreiung von der Art der baulichen Nut-
zung „Läden“ und die Genehmigung für
den Bau eines Wohnhauses mit 20 Woh-
nungen erteilt. Das Hamburgische OVG
hat die Erteilung der Befreiung nach
§ 31 Abs. 3 BauGB bestätigt.
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DIE FOLGEN

Das Hamburgische OVG geht davon aus,
dass die Befreiung von der festgesetzten
Laden- zugunsten einer Wohnnutzung
durch die Bauaufsichtsbehörde auf der
Grundlage des Befreiungstatbestands
nach § 31 Abs. 3 BauGB rechtmäßig erteilt
werden kann. Nach dieser Vorschrift, die
mit dem Baulandmobilisierungsgesetz
hinzugetreten ist, kann in einem Gebiet
mit angespanntem Wohnungsmarkt im
Einzelfall von den Festsetzungen eines
Bebauungsplans zugunsten des Woh-
nungsbaus befreit werden. Die Befreiung

muss unter Würdigung nachbarlicher
Interessen mit den öffentlichen Belangen
vereinbar sein. Dies gilt auch, wenn die
jeweilige planerische Festsetzung – hier
die Art der baulichen Nutzung – einen
Grundzug der Planung darstellt. Erforder-
lich ist, dass eine wirksame Verordnung
auf Grundlage des § 201 a BauGB vorliegt,
nach der das Gebiet, in dem das Vorha-
bengrundstück liegt, als Gebiet mit einem
angespannten Wohnungsmarkt bestimmt
ist.
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WAS IST ZU TUN?

Für die anwaltliche Beratungstätigkeit hat
diese Entscheidung einen positiven und
einen negativen Effekt: Nachbarwider-
sprüchen, auch wegen Verletzung des
Gebietserhaltungsanspruchs, wird nur in
seltensten Fällen Erfolg beschieden sein
im Rahmen des Baulandmobilisierungs-
gesetzes. Bei Wohnungsbauvorhaben
kann man Bauherren durchaus dazu
raten, Befreiungen für das Maß der bauli-
chen Nutzung großzügig unter Hinweis
auf § 31 Abs. 3 BauGB zu beantragen, also

z.B. mehrere Geschosse, die Überschrei-
tung vonBaugrenzen, eine höhereGrund-
und Geschossflächenzahl. Bei der Formu-
lierung des Antrags sollte daher bei der
Grundlagenermittlung geprüft werden, ob
das Vorhabengrundstück in einem Gebiet
mit angespanntem Wohnungsmarkt liegt.
Für eine Befreiung gilt: Es muss sich um
einen Einzelfall handeln, und die Befrei-
ungmussmit öffentlichen Belangen sowie
mit nachbarlichen Interessen vereinbar
sein. (redigiert von Anja Hall)

Rechtsanwalt und
Steuerberater

Christian Palm
von Peters,

Schönberger & Partner
Quelle: PSP

Steuerrecht. Hat der Eigentümer eines
Grundstücks eine Veräußerung angebahnt,
stellt es keinen Gestaltungsmissbrauch dar,
wenn er das Grundstück vor der
Veräußerung seinen Kindern schenkt.

BFH, Urteil vom 23. April 2021,
Az. IX R 8/20

Verkauf nach Schenkung ist
kein Gestaltungsmissbrauch
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DER FALL

Die Klägerin erwarb 2011 ein Grundstück,
welches sie 2012 durchnotarielleUrkunde
jeweils hälftig an ihre beiden Kinder ver-
schenkte. Noch am selben Tag veräußer-
ten die Kinder das Grundstück an einen
Käufer. Die Klägerin hatte zuvor die Ver-
äußerung eigenständig angebahnt und
den Verkauf ausgehandelt. Der Verkaufs-
erlös floss dann den Kindern zu. Die Klä-

gerin erklärte bei der Einkommensteuer
keinen steuerpflichtigenVeräußerungsge-
winn. Der Anfall eines Veräußerungsge-
winns bei den Kindern sollte dort eine
merklich geringere Steuerlast auslösen.
Das Finanzamt und das Finanzgericht
sahen deshalb einen Gestaltungsmiss-
brauch und setzten den Veräußerungsge-
winn bei der Klägerin an.
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DIE FOLGEN

Der Bundesfinanzhof ging von dem
Grundsatz aus, dass es einem Steuer-
pflichtigen nicht verwehrt ist, die rechtli-
chen Verhältnisse so zu gestalten, dass
sich eine geringere steuerliche Belastung
ergibt. Das Bestreben, Steuern zu sparen,
löst für sich noch keinenGestaltungsmiss-
brauch aus – und damit auch keine Befug-
nis des Finanzamts, die Zurechnung der
Einkünfte zu korrigieren. Der BFH unter-
suchte die getroffenen Vereinbarungen

und befand, dass mit der Schenkung und
Übertragung des Eigentums auf die Kin-
der noch keine unangemessene Gestal-
tung vereinbart worden ist. § 23 Abs. 1 S. 3
EstG, welcher die Haltefristberechnung
auf einen Rechtsnachfolger ausdehnt, ist
eine abschließende Missbrauchsverhin-
derungsvorschrift, welche aber gerade die
unentgeltliche Rechtsnachfolge der Kin-
der zulässt.
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WAS IST ZU TUN?

Der BFH folgt seiner Rechtsprechung für
dieAnerkennung vonkurzfristigenGestal-
tungen zwischen Verwandten wie etwa
auch in den Fällen der Kettenschenkun-
gen. Danach sind auch kurzfristige unent-
geltliche Übertragungen an Dritte anzuer-
kennen, selbst wenn dadurch die Steuer-
belastung verringert wird.Wichtig ist, dass
der Erwerber nach der Schenkung grund-
sätzlich frei verfügen kann; er muss rein
rechtlich mit dem Gegenstand nach sei-
nem Belieben verfahren können. Der Alt-
eigentümer darf die Veräußerungs-
bedingungen nicht dem Rechtsnachfolger

vorgeben und selbstverständlichmuss der
Rechtsnachfolger den Erlös vereinnah-
men. Schenkung und Veräußerung müs-
sen vollständig getrennte Vorgänge blei-
ben, und wenn möglich sollte die Zwi-
schenfrist länger andauern als hier, wo es
weniger als ein Tag war. Nach dieser Ent-
scheidung können Schenkungswillige ein
zur Veräußerung stehendes Grundstück
wohl auf Verwandte mit niedriger Steuer-
last übertragen, solange die rechtlichen
Umstände nicht sehr außergewöhnlich
gestaltet werden. (redigiert von Anja Hall)

ANZEIGE


